oo Ministeri des |
gz RECHT.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen W@
)

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen

Ausgabe: MBI. NRW. 2003 Nr. 34
Veroffentlichungsdatum: 01.08.2003
Seite: 884

Fahrkostenerstattung - Verfahrenshinweise unter Be-
ricksichtigung des neuen Tarifsystems der Deutschen
Bahn AG RdErl. d. Finanzministeriums v. 01.08.2003 -
B2905-5.1.4.4-IVA3

203205

Fahrkostenerstattung -
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der Deutschen Bahn AG

RdErl. d. Finanzministeriums v. 01.08.2003 -B 2905-5.1.4.4-1VA 3

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) hat ihr zum 15.12.2002 eingefiihrtes neues Preissystem zum
01.08.2003 modifiziert. Die folgenden Ausfihrungen enthalten eine Zusammenfassung der we-
sentlichen Merkmale der neuen Tarife und Hinweise zur einheitlichen Anwendung hinsichtlich
der reisekostenrechtlichen Bestimmungen.

1
Allgemeines

Firmenkundenprogramm der Bahn (sog. bahn.corporate)
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Das Land NRW erhalt als Firmenkunde einen umsatzabhangigen Firmenrabatt ,Land” von derzeit
9%. Dieser Firmenrabatt wird auf die Normalpreise und zusatzlich auch auf die BahnCard 25, die
BahnCard 50, sowie auf Mitfahrerrabatte gewahrt.

2
Uberblick zur Tarifstruktur

2.1
Normalpreise

Die Normalpreise werden nach Produktklassen (Zugarten) wie folgt differenziert:
- Produktklasse ICE

- Produktklasse IC/EC

- Produktklasse C (Nahverkehr: InterRegio, Regionalexpress- und Regionalziige)

Fahrkarten zu Normalpreisen kénnen auch direkt vor Abfahrt oder noch im Zug (hier allerdings
zum erhohten Bordpreis) erworben werden. Hierbei besteht volle Flexibilitat auch fur Einzelfahr-
ten (keine Zug- oder Wochenendbindung, separate Buchung der Hin- und Rickfahrt moglich).

Im Nahverkehr kdnnen Einzelzuschlage fur IC/EC nicht mehr geldst werden. Dies ist nur noch fur
Zeitkarten moglich.

2.2
Sparpreise

Sparpreis 25

Bei dem Sparpreis 25 wird ein Rabatt von 25% auf den Normalpreis gewahrt. Er muss mindes-
tens 3 Tage im Voraus fur die Hin- und Rickfahrt gebucht werden. Es besteht Zug-, aber keine
Wochenendbindung. Der Mindestpreis betragt 45,20 € (1. Klasse) / 30 € (2. Klasse).

Sparpreis 50

Bei dem Sparpreis 50 wird ein Rabatt von 50% auf den Normalpreis gewahrt. Er muss mindes-
tens 3 Tage im Voraus fir die Hin- und Riickfahrt gebucht werden. Es besteht Zug- und Wo-
chenendbindung (Nacht von Samstag auf Sonntag muss einbezogen sein oder die Hin- u. Rick-
fahrt erfolgt samstags oder sonntags). Der Mindestpreis betragt 45,20 € (1. Klasse) / 30 € (2.
Klasse).

Bei den Sparpreisen gibt es keine Kombinationsmdglichkeit mit dem Firmenrabatt. Die Kontin-
gente flr die Sparpreise unterscheiden sich nach der Auslastung der Zlige.
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Der Plan&Spar 10 wird ab dem 01.08.2003 nicht mehr angeboten.

2.3 BahnCard

2.3.1
BahnCard ab 01.08.2003

Ab dem 01. August 2003 werden drei unterschiedliche BahnCards angeboten. Sie sind nicht
Ubertragbar und gelten fur zwolf Monate ab Kaufdatum. Ein Umstieg auf eine BahnCard einer
hoheren Kategorie ist jederzeit moglich. Sie gelten fir die Benutzung in der jeweiligen Wagen-
klasse an allen Tagen und in den unter 2.1 genannten Ziigen der DB AG. Die Anerkennung im
Verbundtarif ist jeweils gesondert geregelt.

BahnCard 25

Die ErmaBigung betragt 25% auf den Normalpreis abziglich des Firmenrabattes (Normalpreis
abzlglich Firmenrabatt, abzuglich BahnCard-Rabatt von 25%). Wegen der Mitfahrer-Regelung
wird auf Nr. 2.4 verwiesen.

Die BahnCard 25 kann weiterhin bis zum 30.09.2004 mit den Sparpreisen kombiniert werden;
danach entfallt diese Mdglichkeit.

Besitzer einer BahnCard 25 der 2. Klasse kdnnen auch Fahrkarten der 1. Klasse buchen, wobei
jedoch nur der Preis fur die 2. Klasse rabattiert wird. Der Differenzbetrag zwischen 1. und 2.
Klasse ist voll zu zahlen.

Der Preis betragt fur die:
- 2. Klasse 50 Euro und die

- 1. Klasse 100 Euro.

BahnCard 50
Die ErmaBigung betragt 50% Rabatt auf den Normalpreis abzliglich des Firmenrabattes.

Auch bei der BahnCard 50 gilt die Mitfahrer-Regelung (Nr. 2.4). Sie kann nicht mit den Sparprei-
sen kombiniert werden.

Besitzer einer BahnCard 50 der 2. Klasse konnen auch Fahrkarten der 1. Klasse buchen, wobei
jedoch nur der Preis fur die 2. Klasse rabattiert wird. Der Differenzbetrag zwischen 1. und 2.
Klasse ist voll zu zahlen.

Der Preis betragt fur die:
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- 2. Klasse 200 Euro und die

- 1. Klasse 400 Euro.

Der Preis der BahnCard 50 wird um 50% ermagigt fir:
- Jugendliche bis 17 Jahre

- Schuler und Studenten bis einschlieBlich 26 Jahren
- Senioren ab 60 Jahre

- Frihrentner und Schwerbehinderte (ab einem Grad der Behinderung von 70%)

BahnCard 100

Die BahnCard 100 ersetzt die Personliche NetzCard. Mit ihr kann beliebig oft in fast allen Ziigen
der Deutschen Bahn gefahren werden.

Der Preis betragt fur die:
- 2. Klasse  3.000 Euro und die

- 1. Klasse 5.000 Euro.

2.3.2
BahnCard, die zwischen dem 15.12.2002 und 31.07.2003 beschafft wurde

Die in der Zeit zwischen dem 15.12.2002 und 31.07.2003 erworbene BahnCard mit einem Rabatt
von 25 % behalt weiter ihre Gultigkeit mit den bisherigen Konditionen. Die Kombination mit den
Sparpreisen kann allerdings nur bis zum 30.09.2004 genutzt werden.

Ein Umstieg von der BahnCard 25 auf die BahnCard 50 ist moglich (Nr. 5.1).

2.3.3
BahnCard, die bis zum 14.12.2002 beschafft wurde

Als Ubergangsregelung wird bei BahnCard und BahnCard-First alter Art (BahnCard vor dem
15.12.2002) bis zum Ablauf der Gliltigkeit ein Rabatt von 50% nur auf Normalpreise gewahrt. Die
Moglichkeit eines Umtausches wie unter Nr. 2.3.2 gibt es nicht. Der BahnCard Rabatt ist mit dem
Firmenrabatt und mit dem Mitfahrerrabatt kombinierbar.

2.4
Mitfahrerrabatte
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Normalpreis
Bis zu 4 Mitfahrer erhalten 50% Rabatt auf den Normalpreis abziglich des Firmenrabattes.
Sparpreise

Mitfahrerrabatte in Hohe von 50% fir bis zu 4 Mitfahrer kdnnen auf Sparpreise in Anspruch ge-
nommen werden. Ein Firmenrabatt wird bei Sparpreisen nicht eingeraumt.

BahnCard 25

Die Kombination einer eigenen BahnCard 25 mit dem Mitfahrer-Rabatt ist bis zum 30.09.04 mdg-
lich. Auf den Normalpreis wird der Firmenrabatt gewahrt, darauf erhalt der Mitfahrer 25% Rabatt

auf Grund der eigenen BahnCard und darauf 50% Mitfahrerrabatt. Ab dem 01.10.04 wird der Mit-
fahrer mit eigener BahnCard wie auch der bisherige Mitfahrer ohne eigene BahnCard behandelt,

d.h. unabhangig ob der Mitfahrer im Besitz einer eigenen BahnCard ist oder nicht, wird 50% Ra-

batt auf den Normalpreis abzlglich des Firmenrabattes gewahrt.

BahnCard 50

Der Mitfahrer (mit/ohne BahnCard) erhalt 50% Rabatt auf den Normalpreis abzliglich des Fir-
menrabattes. Es besteht keine Moglichkeit einer Rabatt-Kombination von Mitfahrerrabatt und ei-
gener BahnCard.

2.5
Nahverkehr

Im Nahverkehr ergeben sich keine Anderungen innerhalb von Verkehrsverbiinden/Tarif-gemein-
schaften und beziiglich der bisherigen Streckenzeitkarten. Die Mdéglichkeit IC/EC mit Strecken-
zeitkarten zuzlglich Zuschlagen zu nutzen, besteht nicht mehr. Flr Fernverkehrsreisen sind An-
schlussreisen (,Zu- und Abbringung”) in Nahverkehrsziigen im Preis eingeschlossen.

2.6
Stornokonditionen

Bei Fahrkarten, die zum Normalpreis in Kombination mit dem Firmenrabatt als bahn.corporate
Kunde erworben wurden, ist ein Umtausch/eine Erstattung kostenlos bis 10 Tage nach dem 1.
Geltungstag moglich. Ab dem 11. Geltungstag fallt eine Gebuhr von 15 Euro an. Bei einem sonsti-
gen Erwerb (ohne das bahn.corporate Abkommen) ist ein Umtausch/eine Erstattung bis vor dem
1. Geltungstag kostenlos moglich; ab dem 1. Geltungstag werden 15 Euro erhoben.

Bei den Sparpreisen ist ein Umtausch/eine Erstattung bis einen Tag vor dem ersten Geltungstag
gegen eine Gebihr von 15 Euro maglich.
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Am Reisetag kann die Zugbindung einer Sparpreis-Fahrkarte (Sparpreis-Zusatzkarte) gegen eine
Gebihr von 15 Euro aufgehoben werden. Zusatzlich ist die Differenz zwischen dem Sparpreis
und dem Normalpreis zu zahlen.

3
Ubertragbare NetzCard

Die Ubertragbare NetzCard wurde noch bis Juli 2003 von der DB AG mit einjahriger Gultigkeit
angeboten.

4
Firmenabonnement (FiA)

Das neue Firmenabonnement ersetzt das bisherige GroBkundenabonnement (GKA). Es gilt fur
das FiA folgende Staffelung:

Kontingent von 5 000,- Euro abzgl. 3% Rabatt (Zahlpreis: 4 850,- €) oder
Kontingent von 20 000,- Euro abzgl. 4% Rabatt (Zahlpreis: 19 200,- €).

Es ist mit BahnCard und Mitfahrerrabatten kombinierbar, hat eine Laufzeit von einem Jahr und
wird ausschlieBlich elektronisch zur Verfliigung gestellt.

5
Fahrkostenerstattung bei Dienstreisen (§ 5 LRKG)

5.1

Stellt die Dienststelle nach Uberschlagiger Prognose fest, dass die Beschaffung einer BahnCard
25 oder BahnCard 50 gegenuber einer Einzelticketbeschaffung zu einem fiskalisch gunstigeren
Ergebnis fUhrt, ist — unter dem Gesichtspunkt des Firmenrabattes — die BahnCard zu beschaffen.
Dies gilt auch fiir den Fall, dass die Dienststelle einen Umstieg von der BahnCard 25 auf die
BahnCard 50 (Nr. 2.3.2) fiir geboten halt.

5.2
Wird von den Dienstreisenden trotz Aufforderung keine BahnCard beschafft, sind hdchstens die
Fahrkosten zu erstatten, die bei ihrem Einsatz angefallen waren.
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5.3

Sind Dienstreisende bereits aus persénlichen Grinden im Besitz einer Bahn-Card, kdnnen Fahr-
kosten nur unter Berlicksichtigung des BahnCard Rabattes und des Firmenrabattes erstattet wer-
den. Die Kosten der BahnCard sind nur dann zu erstatten, wenn die FahrpreisermaBigungen die
Kosten der BahnCard erreicht oder tGberschritten haben. Eine anteilige Kostenerstattung der
BahnCard ist nicht mdglich (VV 7 Satz 3 zu § 5 LRKG).

5.4
Koénnen durch friihzeitige Buchungsmaoglichkeit Sparpreise (Sparpreis 25, Sparpreis 50) in An-
spruch genommen werden, sollten sie zur Kosteneinsparung genutzt werden.

Auf die Stornokonditionen der DB AG (Nr. 2.6) wird hingewiesen.

Bei Verspatungen, die von der DB AG verursacht sind, kann bei den Sparpreisen der nachste An-
schlusszug benutzt werden. In diesem Fall werden keinerlei Zusatzkosten (Nr. 2.6 Abs. 3) erho-
ben.

5.5
In Fallen, in denen eine Kostenvergleichsberechnung (z.B. bei § 5 Abs. 3 Satz 1 LRKG) durchzu-
flihren ist, ist grundsatzlich der Normalpreis abzliglich des Firmenrabattes zugrunde zu legen.

Bei Dienststellen, die den Firmenrabatt nicht in Anspruch nehmen kénnen, sind die regelmaBig
erzielbaren FahrpreisermaBigungen zu bericksichtigen (z.B. Firmenabonnement - FiA -).

5.6

Alle Buchungen sind Uber das den Dienststellen bekannte und mit dem Land kooperierende Rei-
sebliro vorzunehmen, da der auf den Normalpreis (Nr. 2.1) jeweils gewahrte Firmenrabatt um-
satzabhangig ist. Auch gelten dann die flir bahn.corporate Kunden besonders flexiblen Storno-
bedingungen.

6
Fahrkostenerstattung in anderen Fallen

Nummer 5 gilt auch fur die Bemessung der Fahrkostenerstattung
- bei Reisebeihilfen fur Heimfahrten nach § 5 TEVO,
- der Fahrkosterstattung bei taglicher Rickkehr zum Wohnort nach § 6 TEVO und

- der Fahrkostenerstattung nach § 7 LUKG/BUKG.
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Mein Runderlass vom 02.05.2003 wird aufgehoben.

- MBI. NRW. 2003 S. 884

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/8


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s884

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Fahrkostenerstattung - Verfahrenshinweise unter Berücksichtigung des neuen Tarifsystems  der Deutschen Bahn AG RdErl. d. Finanzministeriums v. 01.08.2003 – B 2905 – 5.1.4.4 – IV A 3 


